
 

 

Gemeinde Müssen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Ingmar Juhl 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Gemeindevertretung Müssen 11.12.2018 
 
 
 
Beratung: 
 
Satzung über die 1. Änderung der Erhebung einer Hundesteuer in der 
Gemeinde Müssen vom 30.11.2015 
 
 
Die Jahresrechnung der Gemeinde Müssen hat ein Defizit ergeben. Auch der 1. 
Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Müssen für das Jahr 2018 weist ein Defizit 
aus.  
 
Damit es im Falle der Beantragung von Fehlbedarfszuweisung nicht zu Abzügen 
kommt müssen gemäß dem Erlass des Innenministeriums bestimmte 
Mindeststeuersätze erhoben werden. 
 
Gemäß des Haushaltskonsolidierungserlasses des Innenministeriums liegt der 
Mindeststeuersatz für die Hundesteuer bei 120,00 €. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Gemeindevertretung Müssen beschließt die vorliegende 1. Änderung der 
Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde Müssen vom 30.11.2015. 
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